
Erdbaumaschinen kommen, müssen 
diese über zusätzliche Schutzausrüstun-
gen verfügen. Die betreffenden Anforde-
rungen bestimmen sich nach der Art der 
Gefährdung und der Wahrscheinlichkeit 
eines Umsetzens von Kampfmitteln.

Sicherheitseinrichtungen
Das anzuwendende Schutzniveau bei 
der Auswahl von Sicherheitseinrichtun-
gen richtet sich im Wesentlichen nach 
dem Räumverfahren, der Art und Wirk
richtung der vermuteten Kampfmittel.

Bei ausschließlich frontal zu erwarten-
der Einwirkung durch Kampfmittel bis zu 
100 g Nettoexplosivstoffmasse (NEM), 
hat sich der Einsatz folgender Sicher-
heitseinrichtungen als Mindeststandard 
zum Schutz der Maschinenführenden 
etabliert:
•	 frontale Sicherheitssondervergla-

sung der Widerstandsklasse BR 6 der 
DIN EN 1063 bzw. der Sprenghem-
mungswirkung ER4 nach DIN EN 13541, 
und 

•	 Einbau eines verstärkten Kabinen-
bodens mit der Mindestschutz-
wirkung von 12 mm Stahl mit einer 
Mindeststreckgrenze S 235JR nach 
DIN EN 10025-2.

Werden mehrere Erdbaumaschinen auf 
der Räumstelle eingesetzt und ist eine 
gegenseitige Gefährdung nicht ausge-
schlossen oder kann die Wirkrichtung 
nicht eingegrenzt werden, sind auch 
weitere gefährdete Fahrerkabinenseiten 
entsprechend zu schützen.

Ist mit einer höheren Gefährdung zu 
rechnen (z. B. durch größere Störkör-
per oder vorangegangene Funde mit 
mehr als 100 g Nettoexplosivstoffmas-
se [NEM]) kann es erforderlich sein, die 
Auswirkung einer Umsetzung durch wei-
tere Schutzmaßnahmen zu minimieren. 

Aufgrund fehlender Normung von 
Schutzeinrichtungen in der Kampfmittel-
räumung sind Unternehmen, die solche 
Schutzeinbauten herstellen, verpflich-
tet, deren Wirksamkeit nachzuweisen 
oder ggf. nach einer analog anwendba-
ren zivilen oder militärischen Norm zu 
zertifizieren.

Weitere Informationen: siehe Literatur-
verzeichnis.
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